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L94059 Ärztekammer Wien

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

ÄrzteG 1998 §96a;

BeitragsO Wohlfahrtsfonds ÄrzteK Wr Abschn4 Abs7;

1. ÄrzteG 1998 § 96a heute

2. ÄrzteG 1998 § 96a gültig ab 01.01.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 156/2005

Rechtssatz

Hat das Fondsmitglied trotz mehrfacher Au=orderung samt mehrfach gesetzter Fristen den

Einkommensteuerbescheid nicht vollständig (sondern in wesentlichen Teilen in unlesbarer Form) vorgelegt, war schon

aus diesem Grund gemäß Abschnitt IV Abs. 7 der BeitragsO des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Wien der

Höchstbeitrag vorzuschreiben (vgl. zum Erfordernis der "zeitgerechten und vollständigen" Entsprechung der

VorlageverpEichtung auch das, zu einer früheren Fassung dieser Bestimmung ergangene, E vom 23. Februar 2011,

2010/11/0137).Hat das Fondsmitglied trotz mehrfacher Au=orderung samt mehrfach gesetzter Fristen den

Einkommensteuerbescheid nicht vollständig (sondern in wesentlichen Teilen in unlesbarer Form) vorgelegt, war schon

aus diesem Grund gemäß Abschnitt römisch vier Absatz 7, der BeitragsO des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für

Wien der Höchstbeitrag vorzuschreiben vergleiche zum Erfordernis der "zeitgerechten und vollständigen"

Entsprechung der VorlageverpEichtung auch das, zu einer früheren Fassung dieser Bestimmung ergangene, E vom 23.

Februar 2011, 2010/11/0137).
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